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Die Besonderen Bauvorschriften werden wie folgt geändert: 
 

 Art. 1 

Zufahrt Der erste Satz wird ersatzlos gestrichen. Der Artikel lautet demzufolge: «Die 
Benützung des oberhalb des Baugebietes liegenden Güterweges ist für den 
Autoverkehr nicht gestattet.» 

Kehricht Art. 3 

aufgehoben 

 Art. 4 

Antennen aufgehoben 

 Art. 5 

Wasserversorgung aufgehoben 

 Art. 10 

Fassadenhöhe Die maximal zulässige, talseitige Fassadenhöhe beträgt 4.0 m. 

 

 

Beilage: Verkleinerter Baulinienplan 1:500 Quartiererschliessung im «Alten» (Gültigkeitsbereich) 



 

Beilage zur Änderung der Besonderen Bauvorschriften des Quartierplans «Alten» Guntmadingen, vom 5.9.78 




